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Mag. Harald Wagner, MBA  
ist Richter am Handelsgericht Wien 
und zweiter Vizepräsident der 
Vereinigung der österreichischen 
Richterinnen und Richter.

Zukunft Justiz?

Von 9. bis 11. April 2018 fand am Kärnt-
ner Hafnersee das „Forum Zukunft 
Justiz“ statt. Bei diesem Seminar setzten 
sich rund 90 Teilnehmerinnen und Teilneh
mer*) mit den Visionen für die dritte Staats
gewalt auseinander. Das Engagement, mit 
dem sich die Richterinnen, Staatsanwälte 
und Richteramtsanwärterinnen den The
men der einzelnen Arbeitsgruppen widme
ten, war beeindruckend.

Beeindruckend vor allem, weil die aktuel
len Sparvorgaben der Justiz alles andere 
als eine rosige Zukunft verheißen. Dafür, 
dass unter diesen Rahmenbedingungen der 
konstruktive und optimistische Blick in die 
Zukunft nicht der Resignation gewichen ist, 
gebührt den Kolleginnen großer Dank.

So beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe 
damit, wie die Gerichtsbarkeit als Arbeit
geberin für junge Juristen attraktiver 
werden kann, um das Ziel, die Besten der 
Besten für eine Tätigkeit in der Justiz zu 
gewinnen, noch besser zu erreichen. Soweit 
zur Theorie. Die Realität sieht anders aus: 
Die durch die Bundesfinanzgesetze 2018 
und 2019 verursachten Budgetnöte sorgen  
nämlich derzeit für größtmögliche Verun
sicherung unter Nachwuchsjuristinnen. Die 
Meldungen, ob die Gerichtspraxis aufgrund 
der Sparvorgaben wieder auf fünf Monate 
verkürzt wird oder ob es doch bei den sie
ben Monaten bleibt, auf die die Gerichts
praxis aus vernünftigen Gründen gerade 
erst wieder verlängert wurde, schwanken 
beinahe täglich. Darüber, ab wann ein 
„Aufnahmestopp“ für Rechtspraktikanten 
verhängt werden muss, weil absehbar ist, 
dass die budgetierten Mittel nicht aus
reichen werden, weitere Jungjuristinnen 
zu entlohnen, herrschen offenbar unter
schiedliche Ansichten zwischen den für die 
Einhaltung ihrer Budgets verantwortlichen 

Oberlandesgerichten und dem zuständigen 
Bundesministerium. Die aufgrund anders 
eingeschätzter Personalentwicklungen ein
getretene Situation, dass derzeit viele Rich
teramtsanwärter, nach einem vierjährigen 
Studium und einer ebenso langen prakti
schen Ausbildung in der Justiz, womöglich 
mehrere Jahre auf eine Planstelle als Rich
terin oder als Staatsanwalt warten müssen, 
erschwert darüber hinaus die Rekrutierung 
des Nachwuchses. In den nächsten Jahren 
wird überhaupt nur eine Handvoll Richter
amtsanwärterinnen aufgenommen werden 
können. Damit ist die eminente Gefahr ver
bunden, in der Zukunft gar nicht mehr als 
potentieller Arbeitgeber wahrgenommen 
zu werden.

Eine andere Arbeitsgruppe befasste sich 
mit Visionen für das Arbeitsumfeld im Jahr 
2030. Während die Kollegen etwa der 
Frage nachgingen, welchen Einfluss künst
liche Intelligenz auf die Arbeit der Gerichts
barkeit haben könnte, bremst die budgetäre 
Realität jedwede Innovation. So wurde das 
justizielle Fortbildungsbudget um 40 % 
gekürzt. Für die laufenden, noch im Vor
jahr geplanten Fortbildungsveranstaltun
gen schlägt das skurille Blüten. So wird 
von Seminarteilnehmerinnnen mit unter ein 
Selbstbehalt pro Nächtigung eingehoben 
oder müssen sich die Veranstalter die Frage 
stellen, ob bei den Mahlzeiten nicht einzelne 
Gänge ausgelassen werden können, um 
Kosten zu sparen. Ab dem nächsten Jahr 
werden die Einschnitte bei der Fortbildung 
schlicht zur Folge haben, dass sich weniger 
Rich terinnen, Staatsanwälte, Diplomrechts
pflegerinnen und Kanzleikräfte weiterbilden 
werden können. Sogar das ITBudget der 
Justiz wurde zurechtgestutzt, sodass auch 
Fortentwicklungen der EDVSysteme nur 
schleppend möglich sein werden. Noch dra
matischer auf den Alltag an den Gerichten 

*) Zur besseren Lesbarkeit wird im wei-
teren Text abwechselnd die weibliche 
und männliche Form verwendet, 
wobei jeweils das andere Geschlecht 
mitgemeint ist.
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und Staatsanwaltschaften werden sich die 
seit Jahren fortgesetzten und ab 2019 weiter 
forcierten Planstellenkürzungen bei Beam
ten und Vertragsbediensteten auswirken. 
Schon aufgrund der bisherigen Einsparun
gen kann der Kanzleibetrieb nur noch durch 
teure Leiharbeitsverhältnisse aufrechterhal
ten werden. Die weiteren, gesetzlich bereits 
festgeschriebenen Einschnitte werden zu 
Einbußen für die Bevölkerung führen, weil 
die Gerichtsbarkeit nur im Zusammenspiel 
der Entscheidungsorgane mit dem Kanz
leipersonal funktioniert. Dramatisch ist die 
Situation auch beim Bundesverwaltungsge
richt, wo in den nächsten Jahren 120 Stellen 
im Kanzleibereich abgebaut werden sollen.

Schon vor der Nationalratswahl haben 
die Standesvertretungen die wahlwerben
den Parteien auf die Notwendigkeit einer 
ausreichenden budgetären Ausstattung 
der Justiz hingewiesen. Wir haben unsere 
justizpolitischen Forderungen während der 
Koalitionsverhandlungen wiederholt und 

Gespräche mit den Justizsprechern aller 
Parlamentsparteien gesucht. Im Zuge der 
Budgetverhandlungen haben wir mehr
fach an die Bundesregierung und zuletzt 
auch die Nationalratsabgeordneten appel
liert, ihre staatspolitische Verantwortung 
wahrzunehmen und für ausreichende bud
getäre und personelle Mittel der Justiz zu 
sorgen. Schließlich haben auch über 5.100 
Protestnoten aus der Justiz und zwei ein
drucksvolle Versammlungen in Klagenfurt 
und Wien zu keinem signifikanten Einlen
ken der Politik geführt. Zum Zeitpunkt der 
Drucklegung gibt es zwar die Zusage der 
Bundesregierung, dass frei werdende Rich
terinnenstellen – ungeachtet von großteils 
nur am Papier bestehenden Überständen –  
nachbesetzt werden können. Die Details 
dazu sind aber derzeit ebenso ungeklärt 
wie alle andere „Budgetbaustellen“, etwa 
die für kriminalpolitische Schwerpunkt
setzungen notwendigen Staatsanwalts
stellen, die beabsichtigten Einschnitte 
im Bereich der Kanzleien, die personelle 
Vorsorge für die auf die Diplomrechts
pflegerinnen und Familienrichter durch 
das 2. Erwachsenenschutzgesetz hinzu
kommenden Aufgaben sowie die kalkulier
ten Kürzungen ab dem Jahr 2020 in allen 
Bereichen der Justiz.

Wir haben die Politik in den letzten Wochen 
vor den vorhersehbaren Auswirkungen 
dieser Budgetpolitik, die der Gerichtsbar
keit nicht einmal die gesamten von der 
Bevölkerung dafür bezahlten Gebühren 
zukommen lässt, gewarnt. Im Interesse 
des Funktionierens unseres Rechtsstaates 
werden wir auch nicht locker lassen, son
dern diesen Weg konsequent weitergehen 
und, falls es in den nächsten Wochen und 
Monaten aufgrund der unzureichenden 
budgetären Ausstattung der Gerichtsbar
keit zu Pro blemen kommen wird, darauf in 
der Öffentlichkeit hinweisen. Uns liegt die 
Zukunft der Justiz am Herzen.

Harald Wagner

« Wir haben die Po-
litik in den letzten 
Wochen vor den 
vorhersehbaren Aus-
wirkungen dieser 
Budgetpolitik, die der 
Gerichtsbarkeit nicht 
einmal die gesamten 
von der Bevölkerung 
dafür bezahlten Ge-
bühren zukommen 
lässt, gewarnt. Im 
Interesse des Funk-
tionierens unseres 
Rechtsstaates werden 
wir auch nicht locker 
lassen, sondern die-
sen Weg konsequent 
weitergehen. »
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